
Rechtsanwälte und freier Dienstleistungsverkehr in der EU 

  
Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des 

freien Dienstleistungsverkehrs der 
Rechtsanwälte 

(Richtlinie des Rates vom 22. März 1977) 
und deren Umsetzung in Österreich durch das 
Bundesgesetz über den freien Dienstleistungs-

verkehr und die Niederlassung von europäischen 
Rechtsanwälten in Österreich (EuRAG) 

 
1. DIENSTLEISTUNGSERBRINGUNG 

 
Die gelegentliche Erbringung von Dienst-
leistungen durch in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassene Rechtsanwälte ohne vorherige 
Anerkennung der Berufsqualifikation, wird in der 
Richtlinie 77/249/EWG zur Erleichterung der 
tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungs-
verkehrs der Rechtsanwälte geregelt. Bei der 
Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten, die mit 
der Vertretung und der Verteidigung von 
Mandanten vor Gerichten verbunden sind, kann 
der Aufnahmestaat den Rechtsanwälten als 
Bedingung auferlegen, dass sie im 
Einvernehmen mit einem nach dem Recht des 
betreffenden Mitgliedstaats zugelassenen 
Anwalt handeln. 
 
2. RICHTLINIE DES RATES vom 22. März 1977 
zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des 
freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte 

(77/249/EWG, 31977L0249) 
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbe-
sondere auf die Artikel 57 und 66, auf Vorschlag 
der Kommission, nach Stellungnahme des 
Europäischen Parlaments (1), nach Stellungnahme 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), in 
Erwägung nachstehender Gründe:  
 
Nach dem Vertrag ist jegliche Beschränkung des 
freien Dienstleistungsverkehrs, die sich auf die 
Staatsangehörigkeit oder auf das Erfordernis eines 
Wohnsitzes gründet, seit Ablauf der Übergangszeit 
untersagt.  
 
Diese Richtlinie betrifft nur die Maßnahmen zur 
Erleichterung der tatsächlichen Ausübung der 
Rechtsanwalttätigkeiten im freien Dienstleistungs-
verkehr. Eingehendere Maßnahmen werden 
erforderlich sein, um die tatsächliche Ausübung der 
Niederlassungsfreiheit zu erleichtern.  
 
Die tatsächliche Ausübung der Rechtsanwalts-
tätigkeiten im freien Dienstleistungsverkehr setzt 
voraus, daß der Aufnahmestaat die Personen, die 
diesen Beruf in den einzelnen Mitgliedstaaten 
ausüben, als Rechtsanwälte anerkennt.  
 
Da die vorliegende Richtlinie nur den 
Dienstleistungsverkehr betrifft und Vorschriften 
über die gegenseitige Anerkennung der Diplome 
noch nicht erlassen worden sind, hat der von der 
Richtlinie Begünstigte die Berufsbezeichnung des 
Mitgliedstaats zu verwenden, in dem er 
niedergelassen ist und der im folgenden als 
"Herkunftsstaat" bezeichnet wird -  
 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 

Artikel 1 
(1) Diese Richtlinie gilt innerhalb der darin 
festgelegten Grenzen und unter den darin 
vorgesehenen Bedingungen für die in Form der 
Dienstleistung ausgeuebten Tätigkeiten der 
Rechtsanwälte.  
Unbeschadet der Bestimmungen dieser Richtlinie 
können die Mitgliedstaaten die Abfassung 
förmlicher Urkunden, mit denen das Recht auf 
Verwaltung des Vermögens verstorbener Personen 
verliehen oder mit denen ein Recht an 
Grundstücken geschaffen oder übertragen wird, 
bestimmten Gruppen von Rechtsanwälten 
vorbehalten.  
(2) Unter "Rechtsanwalt" ist jede Person zu 
verstehen, die ihre beruflichen Tätigkeiten unter 
einer der folgenden Bezeichnungen auszuüben 
berechtigt ist.  
 
Belgien:  Advocat/Advocaat 
Dänemark:  Advokat 
Deutschland:  Rechtsanwalt 
Frankreich:  Avocat 
Griechenland:  äéêçãüñïò 
Irland:  Barrister Solicitor 
Italien:  Avvocato 
Luxemburg:  Avocat-avoué 
Niederlande:  Advocaat 
Portugal:  Advogado 
Spanien:  Abogado 
Vereinigtes Königsreich:  Advocate Barrister 
 Solicitor 
 

Artikel 2 
Jeder Mitgliedstaat erkennt für die Ausübung der in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Tätigkeiten alle unter 
Artikel 1 Absatz 2 fallenden Personen als 
Rechtsanwalt an.  
 

Artikel 3 
Jede unter Artikel 1 fallende Person verwendet die 
in der Sprache oder in einer der Sprachen des 
Herkunftsstaats gültige Berufsbezeichnung unter 
Angabe der Berufsorganisation, deren 
Zuständigkeit sie unterliegt, oder des Gerichtes, bei 
dem sie nach Vorschriften dieses Staates 
zugelassen ist.  

Artikel 4 
(1) Die mit der Vertretung oder der Verteidigung 
eines Mandanten im Bereich der Rechtspflege oder 
vor Behörden zusammenhängenden Tätigkeiten 
des Rechtsanwalts werden im jeweiligen 
Aufnahmestaat unter den für die in diesem Staat 
niedergelassenen Rechtsanwälte vorgesehenen 
Bedingungen ausgeuebt, wobei jedoch das 
Erfordernis eines Wohnsitzes sowie das der 
Zugehörigkeit zu einer Berufsorganisation in 
diesem Staat ausgeschlossen sind. (1)ABl. Nr. C 
103 vom 5.10.1972, S. 19 und ABl. Nr. C 53 vom 
8.3.1976, S. 33. (2)ABl. Nr. C 36 vom 28.3.1970, 
S. 37 und ABl. Nr. C 50 vom 4.3.1976, S. 17.  
(2) Bei der Ausübung dieser Tätigkeit hält der 
Rechtsanwalt die Standesregeln des 
Aufnahmestaats neben den ihm im Herkunftsstaat 
obliegenden Verpflichtungen ein.  
(3) Bei der Ausübung dieser Tätigkeiten im 
Vereinigten Königreich sind unter den 
"Standesregeln" des Aufnahmestaats" die 
Standesregeln der "solicitors" zu verstehen, wenn 
die gesamten Tätigkeiten nicht den "barristers" 
oder den "advocates" vorbehalten sind. Andernfalls 
finden die Standesregeln der letztgenannten 
Berufsstände Anwendung. "Barristers" aus Irland 
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unterliegen jedoch immer den Standesregeln der 
"barristers" oder "advocates" im Vereinigten 
Königreich.  
Bei der Ausübung dieser Tätigkeiten in Irland sind 
unter den "Standesregeln des Aufnahmestaats", 
soweit sie die mündliche Vertretung eines Falles 
vor Gericht regeln, die Standesregeln der 
"barristers" zu verstehen. In allen anderen Fällen 
finden die Standesregeln der "sollicitors" 
Anwendung. "Barristers" und "advocates" aus dem 
Vereinigten Königreich unterliegen jedoch immer 
den Standesregeln der "barristers" in Irland.  
(4) Für die Ausübung anderer als der in Absatz 1 
genannten Tätigkeiten bleibt der Rechtsanwalt den 
im Herkunftsstaat geltenden Bedingungen und 
Standesregeln unterworfen ; daneben hält er die 
im Aufnahmestaat geltenden Regeln über die 
Ausübung des Berufes, gleich welchen Ursprungs, 
insbesondere in bezug auf die Unvereinbarkeit 
zwischen den Tätigkeiten des Rechtsanwalts und 
anderen Tätigkeiten in diesem Staat, das 
Berufsgeheimnis, die Beziehungen zu Kollegen, das 
Verbot des Beistands für Parteien mit 
gegensätzlichen Interessen durch denselben 
Rechtsanwalt und die Werbung ein. Diese Regeln 
sind nur anwendbar, wenn sie von einem 
Rechtsanwalt beachtet werden können, der nicht in 
dem Aufnahmestaat niedergelassen ist, und nur 
insoweit, als ihre Einhaltung in diesem Staat 
objektiv gerechtfertigt ist, um eine 
ordnungsgemässe Ausübung der Tätigkeiten des 
Rechtsanwalts sowie die Beachtung der Würde des 
Berufes und der Unvereinbarkeiten zu 
gewährleisten.  

Artikel 5 
Für die Ausübung der Tätigkeiten, die mit der 
Vertretung und der Verteidigung von Mandanten im 
Bereich der Rechtspflege verbunden sind, kann ein 
Mitgliedstaat den unter Artikel 1 fallenden 
Rechtsanwälten als Bedingung auferlegen, - daß sie 
nach den örtlichen Regeln oder Gepflogenheiten 
beim Präsidenten des Gerichtes und gegebenenfalls 
beim zuständigen Vorsitzenden der 
Anwaltskammer des Aufnahmestaats eingeführt 
sind;  
- daß sie im Einvernehmen entweder mit einem bei 
dem angerufenen Gericht zugelassenen 
Rechtsanwalt, der gegebenenfalls diesem Gericht 
gegenüber die Verantwortung trägt, oder mit 
einem bei diesem Gericht tätigen "avoué" oder 
"procuratore" handeln.  

Artikel 6 
Jeder Mitgliedstaat kann die im Gehaltsverhältnis 
stehenden Rechtsanwälte, die durch einen 
Arbeitsvertrag an ein staatliches oder privates 
Unternehmen gebunden sind, von der Ausübung 
der Tätigkeiten der Vertretung und Verteidigung im 
Bereich der Rechtspflege für dieses Unternehmen 
insoweit ausschließen als die in diesem Staat 
ansässigen Rechtsanwälte diese Tätigkeiten nicht 
ausüben dürfen.  

Artikel 7 
(1) Die zuständige Stelle des Aufnahmestaats kann 
von dem Dienstleistungserbringer verlangen, daß 
er seine Eigenschaft als Rechtsanwalt nachweist.  
(2) Bei Verletzung der im Aufnahmestaat geltenden 
Verpflichtungen im Sinne des Artikels 4 entscheidet 
die zuständige Stelle des Aufnahmestaats nach den 
eigenen Rechts- und Verfahrensregeln über die 
rechtlichen Folgen dieses Verhaltens ; sie kann zu 
diesem Zweck Auskünfte beruflicher Art über den 
Dienstleistungserbringer einholen. Sie unterrichtet 
die zuständige Stelle des Herkunftsstaats von jeder 

Entscheidung, die sie getroffen hat. Diese 
Unterrichtung berührt nicht die Pflicht zur 
Geheimhaltung der Auskünfte.  

 
Artikel 8 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen 
Maßnahmen, um dieser Richtlinie binnen zwei 
Jahren nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, 
und setzen die Kommission unverzueglich davon in 
Kenntnis.  
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den 
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese 
Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.  

 
Artikel 9 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
Geschehen zu Brüssel am 22. März 1977.  
Im Namen des Rates  
Der Präsident  
Judith HART  
 

3. ANGABEN ZUR LAGE IN ÖSTERREICH 
 
Die Richtlinien 89/48/EWG und 77/249/EWG sind 
durch das Bundesgesetz über die Ausübung des 
freien Dienstleistungsverkehrs und die 
Niederlassung von Rechtsanwälten aus dem 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-
Rechtsanwaltsgesetz 1992) in österreichisches 
Recht umgesetzt worden. 
 
Soweit es um die Erbringung von Dienstleistungen 
geht, muß ein Rechtsanwalt, der in einem anderen 
Mitgliedstaat eingetragen ist, nach dem EWR-RAG 
1992 die zuständige Kammer schriftlich 
informieren, bevor er erstmals in Österreich 
Klienten vor Gericht oder staatlichen Instanzen 
vertritt und verteidigt. Dabei muß der betreffende 
Anwalt im Einvernehmen mit einem 
österreichischen Rechtsanwalt handeln, wenn die 
Einschaltung eines Rechtsanwalts zwingend 
vorgeschrieben ist. Außerdem muß er eine 
Zustellungsanschrift in Österreich wählen.  
 
 

4. Europäisches Rechtsanwaltsgesetz 
(EuRAG) 

BGBl. I Nr. 27/2000 (Auszug) 
 
Bundesgesetz über den freien Dienstleistungs-
verkehr und die Niederlassung von europäischen 
Rechtsanwälten in Österreich (EuRAG) sowie über 
Änderungen der Rechtsanwaltsordnung (NR: GP 
XXI RV 59 AB 72 S. 19. BR: AB 6101 S. 664.) 
[CELEX-Nr.: 398L0005] StF: BGBl. I Nr.  27/2000 
idgF 
 

Anwendungsbereich 
 
§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Ausübung 
des freien Dienstleistungsverkehrs und die 
Niederlassung zur Ausübung der Rechts-
anwaltschaft in Österreich durch Staatsangehörige 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, die berechtigt 
sind, als Rechtsanwalt unter einer der in der Anlage 
zu diesem Bundesgesetz angeführten 
Bezeichnungen beruflich tätig zu sein (europäische 
Rechtsanwälte). 
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Freier Dienstleistungsverkehr 
Vorübergehende Tätigkeit 

 
§ 2. Europäische Rechtsanwälte dürfen, soweit sie 
Dienstleistungen im Sinn des Art. 50 EGV 
erbringen, in Österreich vorübergehend 
rechtsanwaltliche Tätigkeiten wie ein in die Liste 
der Rechtsanwälte einer österreichischen 
Rechtsanwaltskammer eingetragener Rechtsanwalt 
erbringen, wobei sie jedoch den sich aus den 
Bestimmungen dieses Teils ergebenden 
Beschränkungen unterliegen (dienstleistende 
europäische Rechtsanwälte). 
 

Berufsbezeichnung, Nachweis der 
Berechtigung 

 
§ 3. (1) Dienstleistende europäische Rechtsanwälte 
haben bei Ausübung des freien Dienstleistungs-
verkehrs die Berufsbezeichnung, die sie im Staat 
ihrer Niederlassung (Herkunftsstaat) nach dem dort 
geltenden Recht zu führen berechtigt sind, zu 
verwenden und die Berufsorganisation, der sie im 
Herkunftsstaat angehören, anzugeben. 
(2) Wollen sie in Ausübung des freien 
Dienstleistungsverkehrs Dienstleistungen vor 
einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde in 
Österreich erbringen, so haben sie auf Verlangen 
des Gerichtes oder der Verwaltungsbehörde ihre 
Berechtigung nach § 1 nachzuweisen. Wird dieses 
Verlangen gestellt, so dürfen sie die Tätigkeit erst 
ausüben, wenn der Nachweis erbracht ist. 
(3) Im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht nach § 7 Abs. 
1 kann auch die zuständige Rechtsanwaltskammer 
von den in Österreich tätigen dienstleistenden 
europäischen Rechtsanwälten den Nachweis ihrer 
Berechtigung nach § 1 verlangen. 
 

Rechte und Pflichten 
 
§ 4. (1) Bei Ausübung einer Tätigkeit, die mit der 
Vertretung oder Verteidigung eines Mandanten im 
Bereich der Rechtspflege oder vor Behörden 
zusammenhängt, haben dienstleistende euro-
päische Rechtsanwälte die Stellung eines in die 
Liste der Rechtsanwälte einer österreichischen 
Rechtsanwaltskammer eingetragenen Rechts-
anwalts, insbesondere dessen Rechte und Pflichten, 
soweit diese nicht die Zugehörigkeit zu einer 
Rechtsanwaltskammer oder den Kanzleisitz 
betreffen. Vor dem erstmaligen Einschreiten im 
Sprengel einer Rechtsanwaltskammer haben sie die 
jeweils zuständige Rechtsanwaltskammer (§ 7 Abs. 
1) schriftlich zu verständigen. 
(2) Bei der Ausübung sonstiger rechtsanwaltlicher 
Tätigkeiten haben dienstleistende europäische 
Rechtsanwälte die in Österreich geltenden Regeln 
für die Ausübung der Rechtsanwaltschaft soweit 
einzuhalten, als sie von ihnen als dienstleistende 
Rechtsanwälte beachtet werden können, und nur 
insoweit, als ihre Einhaltung objektiv gerechtfertigt 
ist, um eine ordnungsgemäße Ausübung der 
Tätigkeit des Rechtsanwalts sowie die Beachtung 
der Würde des Berufes und der Unvereinbarkeiten 
zu gewährleisten. 
 

Einvernehmensrechtsanwalt 
 
§ 5. (1) In Verfahren, in denen sich die Partei 
durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen oder ein 
Verteidiger beigezogen werden muss, dürfen 
dienstleistende europäische Rechtsanwälte als 
Vertreter oder Verteidiger einer Partei nur im 

Einvernehmen mit einem in die Liste der 
Rechtsanwälte einer österreichischen Rechts-
anwaltskammer eingetragenen Rechtsanwalt 
(Einvernehmensrechtsanwalt) handeln. 
Diesem obliegt es, beim dienstleistenden 
europäischen Rechtsanwalt darauf hinzuwirken, 
dass er bei der Vertretung oder Verteidigung die 
Erfordernisse einer geordneten Rechtspflege 
beachtet. Zwischen dem Einvernehmens-
rechtsanwalt und der Partei kommt kein 
Vertragsverhältnis zustande, sofern die Beteiligten 
nichts anderes bestimmt haben. 
(2) Das Einvernehmen ist bei der ersten 
Verfahrenshandlung gegenüber dem Gericht 
schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf des 
Einvernehmens ist dem Gericht schriftlich 
mitzuteilen. Er hat Wirkung nur für die Zukunft. 
Verfahrenshandlungen, für die der Nachweis des 
Einvernehmens im Zeitpunkt ihrer Vornahme nicht 
vorliegt, gelten als nicht von einem Rechtsanwalt 
vorgenommen. Sowohl die Herstellung als auch ein 
allfälliger Widerruf des Einvernehmens sind vom 
Einvernehmensrechtsanwalt schriftlich seiner 
Rechtsanwaltskammer bekanntzugeben. 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn der 
dienstleistende europäische Rechtsanwalt mit 
Erfolg die im 3. Hauptstück des 3. Teils geregelte 
Eignungsprüfung abgelegt hat. 
 

Zustellungen 
 
§ 6. Für Zustellungen in gerichtlichen und 
behördlichen Verfahren haben dienstleistende 
europäische Rechtsanwälte bei ihrer ersten 
Verfahrenshandlung einen im Inland wohnhaften 
Zustellungsbevollmächtigten namhaft zu machen. 
Wurde kein Zustellungsbevollmächtigter namhaft 
gemacht, so gilt in den im § 5 Abs. 1 angeführten 
Verfahren der Einvernehmensrechtsanwalt als 
Zustellungsbevollmächtigter. In allen anderen 
Fällen ist in sinngemäßer Anwendung des § 10 
Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, vorzugehen und 
die Zustellung nach erfolgloser Aufforderung an 
den dienstleistenden europäischen Rechtsanwalt 
durch Hinterlegung beim Gericht oder bei der 
Behörde vorzunehmen. 
 

Aufsicht, Disziplinarbehandlung 
 
§ 7. (1) Dienstleistende europäische Rechtsanwälte 
unterliegen bei Ausübung des freien 
Dienstleistungsverkehrs der Aufsicht der 
Rechtsanwaltskammer (§ 23 der Rechtsanwalts-
ordnung) und der Disziplinarbehandlung durch den 
Disziplinarrat und die Oberste Berufungs- und 
Disziplinarkommission in sinngemäßer Anwendung 
des Disziplinarstatuts für Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter (DSt), BGBl. Nr. 474/1990. 
Die Zuständigkeit der Rechtsanwaltskammer richtet 
sich nach dem Ort der inländischen 
Dienstleistungserbringung, die Zuständigkeit im 
Disziplinarverfahren nach dem Ort der Begehung 
des Disziplinarvergehens. Ist jedoch ein 
Einvernehmensrechtsanwalt bestellt, so richtet sich 
die Zuständigkeit nach dessen Kammer-
zugehörigkeit. 
(2) Disziplinarstrafen und einstweilige Maßnahmen, 
die die Berufsausübung des Rechtsanwalts 
beschränken, dürfen nur mit Wirksamkeit für das 
Inland ausgesprochen werden. An die Stelle der 
Disziplinarstrafe der Streichung von der Liste tritt 
das Verbot, im Inland Dienstleistungen zu 
erbringen. 
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(3) § 45 DSt gilt nur dann, wenn der Aufenthalt 
des dienstleistenden europäischen Rechtsanwalts 
unbekannt oder eine Zustellung an ihn im Ausland 
nicht innerhalb angemessener Frist möglich ist. 
(4) Maßnahmen der Rechtsanwaltskammer nach § 
23 der Rechtsanwaltsordnung betreffend einen 
dienstleistenden europäischen Rechtsanwalt sowie 
im Disziplinarverfahren gegen ihn ergehende 
Einleitungsbeschlüsse, Beschlüsse über einstweilige 
Maßnahmen und Disziplinarerkenntnisse sind der 
zuständigen Stelle des Herkunftsstaats mitzuteilen. 
 

Inländische Kanzleieinrichtung 
 
§ 8. In Ausübung des freien Dienstleistungs-
verkehrs nach den Bestimmungen dieses Teils sind 
europäische Rechtsanwälte nicht in die Liste einer 
österreichischen Rechtsanwaltskammer einzu-
tragen. Eine inländische Kanzleieinrichtung dürfen 
sie nur insoweit unterhalten, als dies zur 
Erbringung der vorübergehenden Dienstleistungen 
erforderlich ist. Von der Begründung der Kanzlei-
einrichtung haben sie die Rechtsanwaltskammer 
schriftlich zu verständigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anlage zu § 1 

 
Rechtsanwaltsberufe in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, den anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft 
 
- in Belgien:  Avocat/Advocaat/  
 Rechtsanwalt 
- in Dänemark:           Advokat 
- in Deutschland:          Rechtsanwalt 
- in Estland:                Vandeadvokaat 
- in Finnland:               Asianajaja/Advokat 
- in Frankreich:          Avocat 
- in Griechenland:        Dikigóros 
- in Großbritannien:      Advocate/Barrister/  
 Solicitor 
- in Irland:                 Barrister/Solicitor 
- in Italien:                   Avvocato 
- in Lettland:                 Zverinats advokats 
- in Litauen:                Advokatas 
- in Luxemburg:            Avocat 
- in Malta:               Avukat/Prokuratur Legali 
- in den Niederlanden:  Advocaat 
- in Polen:                   Adwokat/Radca prawny 
- in Portugal:              Advogado 
- in Schweden:              Advokat 
- in der Slowakei:        Advokát/Komercný právnik 
- in Slowenien:             Odvetnik/Odvetnica 
- in Spanien:            Abogdo/Advocat/  
 Avogado/Abokatu 
- in der Tschechischen  
Republik:    Advokát 
- in Ungarn:                 Ügyvéd 
- in Zypern:                Dikigóros 
- in Island:                   Lögmaur 
- in Liechtenstein:        Rechtsanwalt 
- in Norwegen:             Advokat 
- in der Schweiz:     Advokat, Rechtsanwalt,  
 Anwalt, Fürsprecher, 
 Fürsprech/Avocat/Avvocat 
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